SATZUNG
uber die Gewahrung von Aufwandsentschadigungen an die
Angehorigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Bestensee
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Praambel

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVerf) vom 05. Marz 2024 (GVBI. 1/24, [Nr. 10], S., Ber. [Nr. 38] in der jeweils geltenden Fassung
sowie des § 27 Abs. 4 des Gesetzes Uber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und
Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBI.1/04, [Nr. 09], S.197) in der jeweils
geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee in ihrer Sitzung am
11.12.2025 mit Beschluss Nr. 61-2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Grundsatze

(1) Die Gemeinde Bestensee setzt zur Erflllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der
Hilfeleistung eine 6ffentliche Feuerwehr ein. Die 6ffentliche Feuerwehr tragtdie Bezeichnung
“Freiwillige Feuerwehr Bestensee”.

(2) Die Gemeinde Bestensee als Aufgabentrager sichert auf der Grundlage des BbgBKG die
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Bestensee.

§ 2 Geltungsbereich der Aufwandsentschéadigung

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Bestensee (Feuerwehr) besteht aus den zwei Ortswehren Bestensee
und Patz

(2) Die aktive Einsatzabteilung gliedert sich in zwei Feuerwachen:

a) Loschzug Bestensee



b) Léschgruppe Patz
(3) Die Feuerwehr unterhalt eine Alters- und Ehrenabteilung in beiden Ortswehren.
(4) Die Feuerwehr unterhalt eine Jugendfeuerwehr an dem Standort Bestensee.

(5) Die ehrenamtliche Tatigkeit der Angehdrigen der Feuerwehr wird grundsatzlich unentgeltlich
geleistet. Es werden Aufwandsentschadigungen und Pramien auf der Grundlage dieser Satzungund
aufgrund landesrechtlicher Regelungen gewahrt. Ziel ist es, den Aufwand der aktiven Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr Bestensee auf Funktionsebene nicht auf Verantwortungsebene zu
entschadigen.

§ 3 Hohe der Aufwandsentschadigung

(1) Monatliche Aufwandsentschadigung fir den Gemeindebrandmeister und dessen Stellvertreter:
Gemeindebrandmeister & Stellvertreter 120,00 €

(2) Monatliche Aufwandsentschadigung fur die Ortswehrfihrer und deren Stellvertreter:
Ortswehrfuhrer & Stellvertreter 100,00 €

(3) Monatliche Aufwandsentschadigung fir aktive Angehdrige mit Sonderfunktionen:

Jugendwart 80,00 €
stellv. Jugendwart 60,00 €
Leiter eines Fachbereiches 60,00 €Kleider &
Geratewart & Atemschutzgeratewart 60,00 €
Stellvertreter der oben genannten Positionen 40,00 €
Funkwart 30,00 €
Verantwortlicher Verpflegung 30,00 €
Bearbeiter Fachbereiche 30,00 €
Verantwortlicher Alters- und Ehrenabteilung 20,00 €
Bearbeiter AAO 15,00 €

(4) Nimmt ein Angehdriger der Freiwilligen Feuerwehr Bestensee mehrere mit einer
Aufwandsentschadigung verbundene Funktionen nach §3 Abs. 1 bis 3 wahr, wird diehdchste
Aufwandsentschadigung zu 100 % und jede weitere zu 50 % gewahrt.

Mehrere zu entschadigende Funktionen sollen vermieden werden.

Anderungen im Hinblick auf die Wahrnehmung der unter 3 genannten Funktionen sind dem Trager
des Brandschutzes durch den jeweiligen Ortswehrfiihrer Giber den Gemeindebrandmeister umgehend
schriftlich mitzuteilen.

(5) Bei Auslibung der vorgenannten Funktionen ohne entsprechende Ausbildung gemaf
Laufbahnordnung hat der Kamerad die Ausbildung innerhalb einer Frist von zwei Jahren nachzuholen.

(6) Fur die Ausbildung wahrend der Dienste sowie sonstiger Aus- und FortbildungsmalRnahmen
erhalten die Ausbilder eine Aufwandsentschadigung. Dies gilt ebenso fiir die Dienste der
Jugendfeuerwehr.

je Ausbildung (mind. 1,5h) eine Aufwandsentschadigung inHéhe von 10,00 € pauschal
je Tagesausbildung (ab 4h) eine Aufwandsentschadigung in Hohe von 20,00 € pauschal

(7) Feuerwehrangehorige der aktiven Einsatzgruppe, die nachweislich an Diensten nach einem
jahrlich durch die Wehrfiihrung festgelegten Ausbildungsplan (normaler Ausbildungsdienst kein
Zwischendienst(T-Dienst)) sowie Einsatzen nach Alarmierung teilnehmen, erhalten



je Dienstbeteiligung eine Aufwandsentschadigung in HGhe von 5,00 € und
je Einsatzbeteiligung eine Aufwandsentschadigung in Hohe von 10,00 €.
Dienste werden im Dienstbuch sowie Einsatze durch Einsatzberichte protokolliert.

Fuhrungskrafte (ausgenommen Gemeindebrandmeister, Ortswehrflihrer und deren Stellvertreter), die
einen Einsatz leiten und im Anschluss die Einsatzberichtserstellung ibernehmen, erhalten

je Einsatzbericht/Einsatzleitung eine Aufwandsentschadigung in Héhe von 5,00 €.

(8) Verpflegungszuschuss: Die Gemeinde zahlt pro normalem Ausbildungsdienst je teilnehmenden
Kameraden einen Verpflegungszuschuss in Héhe von 2,00 €. Der Zuschuss wird nachtraglich andie
Hauptverpflegungsverantwortlichen der FF Bestensee und FF Patz ausgezahlt.

(9) Die tagliche Aufwandsentschadigung fiir die Teilnahme an Einsatzen wird auf maximal 3 Einsatze
begrenzt.

(10) Die halbjahrliche Aufwandsentschadigung fur aktive Atemschutzgeratetrager, die alle
erforderlichen Voraussetzungen fur den Atemschutz nach FwDV 7 erfullen, betragt 50,00 € je Halbjahr.

(11) Personen, die in der Gemeinde Bestensee angestellt sind, erhalten keine
Aufwandsentschadigung fur Einsatze, die in die Arbeitszeitfallen.

§ 4 Zahlungsweise

(1) Die Aufwandsentschadigungen nach § 3 Abs. 1-7 dieser Satzung werden nach Ablauf eines
Kalendervierteljahres bis zum 30. des Folgemonats unbar ausgezahlt. Die Aufwandsentschadigung
nach § 3 Abs. 9 dieser Satzung wird nach Ablauf des Kalenderhalbjahres bis zum 30. des
Folgemonats unbar ausgezahlt. Die Angehoérigen der Feuerwehr haben dem Trager des
Brandschutzes eine Bankverbindung mitzuteilen.

(2) Zu Unrecht erhaltene Betrage sind an die Gemeinde Bestensee umgehend zurlickzuerstatten.

(3) Auf schriftlichen Antrag bei der zustéandigen Stelle der Verwaltung kann in begriindeten Einzelféllen
die Auszahlung nach § 3 Abs. 1 bis Abs. 3 dieser Satzung monatlich und/oder bar erfolgen.

§ 5 Wegfall der Aufwandsentschadigung

(1) Die Aufwandsentschadigung nach § 3 entfallt, wenn der jeweilige Angehdrige der Freiwilligen
Feuerwehr ununterbrochen langer als zwei Monate seine ehrenamtliche Tatigkeit nichtwahrnehmen
kann bzw. nicht wahrnimmt.

(2) Beim Vorliegen schwerwiegender Griinde kann die Aufwandsentschadigung versagt oder gekurzt
werden. Die Entscheidung darlber trifft der Gemeindebrandmeister im Benehmen mit den
Ortswehrflhrern. Ist der Gemeindebrandmeister selbst betroffen, trifft die Entscheidung Uber die
Versagung oder Kirzung der Aufwandsentschadigung der / die Stellvertreter des
Gemeindebrandmeisters im Benehmen mit den Ortswehrfihrern. Schwerwiegende Grinde sind
insbesondere:

a. saumige Dienstdurchfiihrung
b. unzureichende Aufgabenwahrnehmung derFunktionstrager

c. Disziplinarmalinahmen nach § 7 der Verordnung tuber Aufnahme, Heranziehung,
Zugehdrigkeit und Ausscheiden der ehrenamtlichen Feuerwehrangehdrigen
(Tatigkeitsverordnung Freiwillige Feuerwehr - TVFF)

§ 6 Umfang der Aufwandsentschadigung

(1) Mit der Zahlung der Aufwandsentschadigungen nach § 3 dieser Satzung sind grundsatzlich alle mit
der Funktion verbundenen Auslagenabgegolten.

(2) Auslagen nach dieser Satzung sind insbesondere:

a. Fahrt- und Reisekosten innerhalb der Gemeinde Bestensee



b. Kommunikations- und Portokosten

c. Reinigungskosten privater Kleidung

d. Kosten flr Schreib- und Computerverbrauchsmaterialien
e. Fachliteratur

(3) Fahrtkosten auflerhalb der Gemeinde Bestensee sind nach den Bestimmungen des
Bundesreisekostengesetzes zu erstatten, sofern nicht von Dritten die Kosten erstattet werden.

§ 7 Ehrungen und Jubilaen

(1) An Angehdrige der aktiven Einsatzabteilung der Feuerwehr, die mit der Medaille fir,Treue Dienste
in der Feuerwehr” ausgezeichnet werden, kann die Gemeinde Bestensee in Abstimmung mit der
Wehrfihrung eine Pramie von

fur 10 Jahre 100,00 €

fur 20 Jahre 200,00 €

fur 30 Jahre 300,00 €

fur 40 Jahre 400,00 €

fur 50 Jahre 500,00 €
zahlen.

(2) An Angehorige der Alters- und Ehrenabteilung, die mit der Medaille fiir ,, Treue Dienste in der
Feuerwehr® ausgezeichnet werden, kann die Gemeinde Bestensee ein Ehrengeschenk Gberreichen.

(3) Uber weitere Ehrungen und Auszeichnungen entscheidet die Wehrfiihrung in Abstimmung mit dem
Trager des Brandschutzes.

§ 8 Steuern und Sozialabgaben

Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der gezahlten
Aufwandsentschadigungen Fahrkosten, Pramien und Verdienstausfallentschadigungen ist Sache der
Empfanger.

§ 9 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit dem Tage der offentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Satzung Uber die Gewahrung von Aufwandsentschadigungen an die Angehorigen der Freiwilligen
Feuerwehr Bestensee vom 01. Januar 2013 auf3er Kraft.

Bestensee, den 11.12.2025

Holm

Blrgermeister



	Präambel
	§ 1 Grundsätze
	§ 2 Geltungsbereich der Aufwandsentschädigung
	§ 3 Höhe der Aufwandsentschädigung
	§ 4 Zahlungsweise
	§ 5 Wegfall der Aufwandsentschädigung
	§ 6 Umfang der Aufwandsentschädigung
	§ 7 Ehrungen und Jubiläen
	§ 8 Steuern und Sozialabgaben
	§ 9 In-Kraft-Treten

